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Datum:                                 Kundennummer:

Messe Wieselburg GmbH, Volksfestplatz 3, 3250 Wieselburg, Tel: +43 (0)7416/502 
E-Mail: land-forst@messewieselburg.at, www.landforstjagd.at

ANMELDUNG als
Allgemeine Firmendaten

Firmenwortlaut

Postadresse

Vor- und Nachname Ansprechperson

PLZ/Ort/Land

PLZ/Ort/Land

Telefonnummer Mobil Telefonnummer UID-Nummer

Anschrift (Straße, Hausnr., Stock/Tür)

Einkaufsgruppen Nr. („e-billing“)

Wir möchten folgende Ware/n ausstellen

Wir melden folgende Marken an

Anschrift (Straße, Hausnr., Stock/Tür)

Webseite

E-Mail Ansprechperson

Firmenwortlaut/Adresse wie oben

Servicepauschale inkl. Eintrag ins Ausstellerverzeichnis € 185,- 

Mitausstellernennung € 185,- (Jede/r Aussteller:in ist verpflichtet, seine/ihre Firma sowie die 
von ihm/ihr vertretenen Firmen im alphabetischen Ausstellerverzeichnis kostenpflichtig ein-
zuschalten) Als Mitaussteller:in muss man keinen Messestand anmelden!

für ATV‘s, UTV‘s, E-Lader, Hoflader, Teleskoplader, E-Traktor, etc.

Anfangsbuchstabe für 
die alphabetische Reihung

m2  im Freigelände

Anzahl der Fahrzeuge

m2 in der Halle

Zusätzlich zum Messestand

Einmalige Kosten
Pagodenzelt 3 x 3 m andere Größe gewünscht

Ausstellung nur im Test-Parcours

Standplazierung wie gehabt

Platzierung im Branchenbereich

Gewünschte Abmessung 
der Standgröße:

ab 40 m2

ab 50 - 99 m2

ab 60 m2

ab 100 m2

ab 100 m2

ab 150 m2

ab 200 m2

ab 200 m2

ab 300 m2

ab 300 m2

€ 65,-

€ 31,-

€ 59,-

€ 28,-

€ 49,-

€ 26,-

€ 45,-

€ 25,-

€ 41,-

€ 24,-

€ 70,-

€ 32,-

Vorjahr
Interner Vermerk: Bitte nicht ausfüllen

KVZ

€ 400,-

€ 400,-

€ 580,-

€ 300,- € 450,-

2026

Postadresse wie Rechnungsadresse:

Zusatzkosten € 31,- Ja

Ja

Nein

E-Mail Rechnungslegung

Anderer Firmenwortlaut/Adresse

Sonderfläche: bis zu 20 % Ihrer gebuchten Fläche (ab 200 m2) erhalten 
Sie für Neuheiten/Trends, Vorführungen und Sondermaschinen 
zusätzlich kostenlos.

Alle Preise zuzüglich 20 % MWSt. und 1 % vom Bruttobetrag als  
Rechnungsgebühr.

1. Fahrzeug 1. Fahrzeug

jedes weitere Fahrzeug jedes weitere Fahrzeug

Wir anerkennen die Bestimmungen der Messeordnung als Bestandteil des Vertrages, 
der durch die Anmeldung zustande kommt. Erfüllungsort und Gerichtstand für alle sich 
aus dieser Anmeldung ergebenden Verpflichtungen ist Scheibbs.
Messeordnung: https://www.messewieselburg.at/kontakt/messeordnung 

Anschrift (Straße, Hausnr., Stock/Tür)

Telefonnummer Webseite

PLZ/Ort/Land

Mitaussteller:in beiAussteller:in

Firmenwortlaut im Ausstellerverzeichnis:Ihr Messestand
 (Mindestgröße 6m2)

Teilnahme Offroad-/Parcours

Preis pro m2 Standplatzierung

Online-Logo Einschaltung

Front (in m)

Tiefe (in m)

Höhe (in m)

Sonstige Wünsche

Stempel/gesetzliche firmenmäßige Zeichnung

Frühbucherbonus - 5 % 
auf die Platzmiete bis 30. November

ab 600 m2 auf Anfrage
Beschreibung

28. bis 31. Mai 2026

E-Mail
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Auf unserem Messestand wird Gas verwendet

Serviceleistungen

Stapler/Traktordienstleistung

Gas & sonstige Flüssigkeiten

Wenn Ja, welches

Ja Nein

Messeordnung und AGB

Stapler beim Auf-/Abbau vor Ort. Kosten: 
€ 110,00 je Stunde inkl. Fahrer:in, zzgl. 20% Mwst.

Hackgut ausschließlich in Rücksprache mit der Messe!

Wir anerkennen die Bestimmungen der Messeordnung 
als Bestandteil des Vertrages, der durch die Anmeldung 
zustande kommt. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle 
sich aus dieser Anmeldung ergebenden Verpflichtungen 
ist Scheibbs. 

Bei ausgestellten Fahrzeugen darf nur eine Mindermenge an Kraftstoff im 
Fahrzeug getankt sein!

Ein Druckluftanschluss ist nur nach Rücksprache mit der Messeleitung mög-
lich. Für die Herstellung des Anschlusses wird eine Pauschale von € 190,- 
je Anschluss verrechnet.

für (fix eingebaute) Gasanlagen mit Flüssigkeit benötigen wir VORAB ein 
„Abnahmezertifikat der Gasanlage“ bzw. falls flexibel dann ein „Attest“. Die 
Menge der Gasbehälter darf 15kg (egal ob leer oder voll) nicht übersteigen.

Staplerdienstleistung müssen vorab angemeldet werden unter 
land-forst@messewieselburg.at

Bekanntgabe bis 9. Mai 2025, bei späterer Buchung wird ein zusätzlicher Mehraufwand 
sowie ggf. anfallende Personalkosten nachverrechnet.

Größe (in m2) Anlieferung am (Datum) Aufbau am (Datum)

Ich nehme ein Zelt mit:

Wird das Zelt nicht an Ihren Stand geliefert werden anfallende Personal-
kosten verrechnet! Stempel/gesetzliche firmenmäßige Zeichnung

Datum:                                    Kundennummer:

Einlagerung & Anlieferung

Anzahl der Palettenstellplätze (pro Stellplatz: € 20,- exkl. Stapler)

Plätze werden nur mittels schriftlicher Anmeldung nach dem First Come 
First Serve Prinzip vergeben. 

Lieferungen für Ihren Messestand durch Dritte müssen mit Ihrem Firmenna-
men und der Standnummer gekennzeichnet sein und dürfen ausschließlich 
auf Ihrem Messestand abgeladen werden. Für Lieferungen außerhalb Ihres 
Messestandes werden Arbeitszeit, Stapler und Stellplatz nach Verbrauch 
verrechnet.
Seitens der Messeleitung werden keine Lieferungen angenommen, es wer-
den keine Lieferscheine oder Annahmen unterzeichnet.
Für Lieferungen wird keine Haftung übernommen.

Lagerung diverser Standutensilien vor Aufbaustart nur in Rücksprache mit 
der Projektleitung.

Nur nach Rücksprache mit Messeleitung möglich

Besondere Vorführung (wie etwa schweißen)

Wenn Ja, kurze Beschreibung

Ja Nein

Druckluftanschluss erwünscht: Ja Nein

Ja Nein

keine zusätzliche 
Ausstellerausweise

Stk. zusätzliche 
Ausstellerausweise

Stk.  
Eintrittskartengutscheine

Ausstellerausweise

Dauerparkscheine für  
Besucher/Ausstellerparkplatz

Verbilligte Eintrittskarten

Nachstehende Anzahl an Ausstellerausweisen werden in Abhängigkeit 
von der Platzgröße kostenlos per Mail zugesandt. Alle weiteren  
Ausstellerausweise kosten € 19,--. Ausstellerausweise sind nur für 
Standpersonal zulässig.

Nachstehende Anzahl an Parkscheinen werden in Abhängigkeit  
von der Platzgröße kostenlos per Mail versandt (gültig für die  
gesamte Messedauer). 

Die Eintrittskarten werden um -50% 
um € 6,- (inkl. Mwst.) statt € 12,- 
verrechnet.

0 - 20 m² 		   4 Stk. kostenlose Ausstellerausweise
21 - 50 m² 		   6 Stk. kostenlose Ausstellerausweise
51 - 100 m² 		   8 Stk. kostenlose Ausstellerausweise
über 100 m² 		  10 Stk. kostenlose Ausstellerausweise

0 - 50 m² 		  2 Stk. kostenlose Parkscheine
über 50 m² 		  4 Stk. kostenlose Parkscheine

Berechtigt nicht zum Parken im Messegelände!

Alle Preise verstehen sich netto exklusive gesetzlicher Abgaben. 

Anzahl der Kleintransporter (ca. 6-7m Länge)

Anzahl der LKW (>7m Länge 
Abrechnung nach benötigten Stellplätzen)

Reservierte Messeparkplatz Neu!
Der reservierte Parkplatz steht Ihnen vor den Messehallen 3-5  
während der Messe (28. bis 31. Mai 2026) zur Verfügung. 
Parkplatz pro Fahrzeug € 40,00

Anzahl der PKW (bis max. 5m Länge)

Standbau
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WLAN (Internetverbindung)

In den Messehallen steht für Besucher:innen ein kostenloses WLAN zur 
Verfügung. Für Aussteller:innen gibt es ein separates WLAN, welches eben-
falls kostenlos für Sie zur Verfügung steht. Alle nötigen Unterlagen erhalten 
Sie vorab in der Service-Mappe.

Freigelände auf Anfrage

Wasseranschluss

Bitte geben Sie rechtzeitig bekannt, ob Sie einen Wasseranschluss auf 
Ihrem Messestand benötigen. Bei späterer Buchung werden ein zusätz-
licher Mehraufwand sowie ggf. anfallende Personalkosten nachverrechnet. 
Für die Herstellung eines Wasseranschlusses inkl. dem Wasserverbrauch 
wird je Ausstellungsstand eine Pauschale verrechnet. 

Anmeldeschluss: 3. Mai 2026

	Nein, es wird kein Wasseranschluss benötigt.

	Wasseranschluss in der Halle wird benötigt.	 EUR	 85,00

	Wasseranschluss im Freigelände wird benötigt.	 EUR	 110,00

Wenn Sie einen Wasseranschluss benötigen, geben Sie bitte an:

	1/2 Zoll		  3/4 Zoll

Ein Wasserabfluss muss vorab mit der Projektleitung abgeklärt werden. 

	Wasserabfluss erwünscht

Für Ausstellende mit Lebensmittel: Bitte verwenden Sie vom Wasseranschluss 
bis zur Entnahmestelle einen lebensmittelechten Wasserschlauch!

Bitte geben Sie rechtzeitig bekannt, ob Sie einen Stromanschluss auf Ihrem 
Messestand benötigen. Bei späterer Buchung werden ein zusätzlicher 
Mehraufwand sowie ggf. anfallende Personalkosten nachverrechnet.

Anmeldeschluss: 3. Mai 2026

	Nein, es wird kein Stromanschluss benötigt.

	Ja, ein Stromanschluss wird benötigt:

Schutzkontakt-Stecker Spannung von 230 V

	1 Stück Schutzkontakt-Stecker bis max. 3 kW	 EUR	 105,00*

CEE-Stecker und Kupplung 16 A – dreiphasig Spannung von 400 V

	1 Stück CEE-Stecker (dreiphasig) bis max. 10 kW	 EUR	 280,00*

CEE-Stecker und Kupplung 32 A – dreiphasig Spannung von 400 V

	1 Stück CEE-Stecker (dreiphasig) bis max. 18 kW	 EUR	 450,00*

* inkl. Verbrauch

Sonstige Wünsche:

Bitte beachten: Der bestellte Stromanschluss wird bis zu Ihrem Standplatz 
gelegt – weitere Stromverteiler sind selbst mitzubringen. Bei einem noch 
höheren Strombedarf bitten wir um Rücksprache mit der Projektleitung.

Stromanschluss

Schutzkontakt-Stecker

CEE-Stecker - dreiphasig

Serviceleistungen
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TV-Spot auf unseren Bildschirmen

Webseiten Beitrag

Zusätzliche Wünsche

Format: A4 (210 x 297 mm)

	 1/1 Seite (190 x 277 mm)	 € 1.915,--

	 1/2 Seite (190 x 133,5 mm)	 € 1.196,--

	 1/4 Seite (90 x 133,5 mm)	 € 749,-- 

	 1/8 Seite (90 x 61,75 mm)	 € 468,--

	 1/16 Seite (40 x 61,75 mm)	 € 291,--

	 Kontrollabzug erwünscht

Postwurf an regionale Haushalte im direkten 
Einzugsgebiet
Zusätzlich Auflage vor Ort und online
Daten als PDF bereitgestellt an: land-forst@messewieselburg.at
Druckdatenschluss: 31. März 2026

Inserat im Postwurf
Logogröße für Print-Tickets:

	 max. Höhe 15 mm (max. 1 Logo)	 € 500,-- 

	 Farbe: 1c

Logogröße für Online-Tickets:

	 max. Höhe 30 mm (max. 2 Logos)	 € 500,-- 

	 Farbe: 4c

Auf allen Eintrittskarten: 

	 online und Print	 € 890,-- 
 

Daten als PDF/PNG an land-forst@messewieselburg.at
Druckdatenschluss: 31. März 2026

Logo auf den Eintrittskarten Print & online

Unsere Pakete

GOLD SILBER BRONZE

€ 1.560,- € 1.040,- € 520,-
statt € 2.273,–

	Großes Inserat 
(1/4 Seite) im 
Postwurf (limitiert 
auf 2 Inserate) 

	 € 749,–

	2 exklusive Postings 
auf Social Media mit 
einer garantierten 
Reichweite von 
mind. 3.000 
Interessierten

	 € 450,– 

	Großflächige  
Logopräsenz auf 
allen Bildschirmen 
am Messegelände

	 € 260,–

	Prominente 
Präsentation auf der 
Startseite unserer 
Website (inkl. Logo 
und Foto) (limitiert 
auf 2 Einträge)

	 € 364,–

	Vorstellung im 
Newsletter an 
Stammgäste

	 (inkl. Logo und 
Foto) (limitiert auf 
2 Einträge)

	 € 450,–

	Mittleres Inserat 
(1/8 Seite) im 
Postwurf (limitiert 
auf 2 Inserate) 

	 € 468,–

	2 exklusive Postings 
auf Social Media mit 
einer garantierten 
Reichweite von 
mind. 3.000 
Interessierten

	 € 450,–

	Großflächige  
Logopräsenz auf 
allen Bildschirmen 
am Messegelände

	 € 260,–

	Teaser-Info auf der 
Startseite unserer 
Website (inkl. Foto) 
(limitiert auf 
2 Einträge)

	 € 260,–

	Kleines Inserat 
(1/16 Seite) im 
Postwurf (limitiert 
auf 4 Inserate) 

	 € 291,–

	2 exklusive Postings 
auf Social Media mit 
einer garantierten 
Reichweite von 
mind. 3.000 
Interessierten

	 € 450,–

	Großflächige  
Logopräsenz auf 
allen Bildschirmen 
am Messegelände

	 € 260,–

statt € 1.438,– statt € 1.001,–

Ich wähle dieses Paket Ich wähle dieses Paket Ich wähle dieses Paket

Sie können uns gerne ein Standbild oder ein Video zur Verfügung stellen. 
Die Inhalte werden an allen Messetagen rund um die Uhr ausgespielt. 
Das Bild oder Video muss im folgenden Format: 1920 x 1080 px
an land-forst@messewieselburg.at gesendet werden.

Standbild im Format 1920 x 1080 px € 260,--

Schicken Sie uns einen Beitrag sowie Fotos, um Ihren Messeauftritt zu einem 
garantierten Erfolg zu machen.

Sie haben einen anderen Wunsch, wie Sie sich vor Ihrem Publikum 
präsentieren möchten?

Alle Preise exkl. 5 % Werbeabgabe und 20 % MwSt.
Alle Dateien an land-forst@messewieselburg.at bis 31. März 2026

€ 225,- zzgl. 20 % MwSt.Ja Nein

1 exklusives Posting auf Social Media

Video im Format 1920 x 1080 px € 364,--

Teaser-Info auf der Startseite unserer Web-
site (inkl. Foto) (limitiert auf 2 Einträge)

€ 260,--

Prominente Präsentation auf der Startsei-
te unserer Website (inkl. Logo und Foto) 
(limitiert auf 2 Einträge)

€ 364,--

Sonstige Wünsche

Werbemöglichkeiten
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3 Kategorien sind inkludiert, für jede weitere Kategorie je € 15,- zzgl. 20% Mwst

1.	 Abdeckplanen
2.	 Abdichtung
3.	 Absturzsicherungen
4.	 Abwassertechnik
5.	 Agrarische  
	 Dienstleistung
6.	 Agri PV
7.	 Alarmanlagen/ 
	 Sicherheitstechnik
8.	 Anhänger
9.	 Anhängerarbeitsbühne
10.	 Antriebe
11.	 Arbeitsbühnen
12.	 Arbeitskleidung/-	
	 handschuhe
13.	 Aufstallungen
14.	 Aus- u. Weiterbildung
15.	 Autos, -pflege,  
	 -zubehör
16.	 Bad/-verbau/ 
	 -sanierung
17.	 Bagger
18.	 Balkone
19.	 Ballen-/Holzzangen
20.	 Ballenpressen/- 
	 abroller/-fräser
21.	 Baumeister
22.	 Baustoffe
23.	 Bekleidung/Mode
24.	 Beschattungssysteme
25.	 Beschichtungen
26.	 Besen und Bürsten
27.	 Betonmischer
28.	 Betonwaren
29.	 Bettwaren/-einsätze
30.	 Biogasanlagen/-	
	 speicher
31.	 Bio-Landbau
32.	 Biomasse
33.	 Biomasseanlagen
34.	 Bodenbearbeitungs 
	 maschinen/-geräte
35.	 Bodenschutzplatten
36.	 Bogenhallen
37.	 Brennereianlagen
38.	 Brot & Gebäck
39.	 Brotbacköfen
40.	 Brottöpfe
41.	 Brunnenbohrungen
42.	 Bücher
43.	 Bügelgeräte/ 
	 -stationen
44.	 Bündelbänder
45.	 Carports
46.	 Cremen/Öle
47.	 Dachstuhl
48.	 Dämmstoffe
49.	 Dampfbäder/- 
	 duschen
50.	 Dampfreiniger/- 
	 sauger
51.	 Decken-/Wandbelag

52.	 Desinfektion
53.	 Drainagen 
54.	 Drucklufttechnik
55.	 Druckluftwerkzeug
56.	 Düngerstreuer/-	
	 mittel
57.	 E-Bikes/ 
	 E-Fahrzeuge
58.	 Einrichtung
59.	 Einstreutechnik
60.	 E-Lader
61.	 Elektrogeräte/-		
	 technik
62.	 E-LKW
63.	 Energieversorgung
64.	 Enthärtungsanlagen
65.	 Entmistungsanlagen
66.	 Ernährung
67.	 Erntemaschinen
68.	 Essig
69.	 Essplätze
70.	 E-Stapler
71.	 E-Traktor
72.	 Fahrrad/-zubehör
73.	 Fahrzeugeinrichtung
74.	 Fassaden/- 
	 anstriche/-verkleidung
75.	 Fenster/ 
	 Fenstersanierung
76.	 Ferngläser
77.	 Fertighallen
78.	 Fertigteilhäuser
79.	 Feuerstellen
80.	 Finanzierungen
81.	 Förderanlagen
82.	 Forst- u.  
	 Holzwirtschaft
83.	 Forstdienstleistungen
84.	 Forstgeräte/- 
	 maschinen
85.	 Forstpflanzen 
86.	 Fronthubwerke
87.	 Frontlader
88.	 Futtermischwagen
89.	 Futtermittel
90.	 Futtermittelunter-	
	 suchung
91.	 Futterschieber
92.	 Fütterungsanlagen
93.	 Fütterungsmaschinen
94.	 Fütterungstechnik
95.	 Garagen/-tore
96.	 Gartengeräte/- 
	 zubehör
97.	 Gartengestaltung/-bau
98.	 Gartenmöbel/- 
	 lauben/-deko
99.	 Gastro Station 
100.	Geflügelproduktion
101.	 Geländer
102.	Gemüsebau 
103.	 Gerüste

104.	Geschenkartikel
105.	Gesundheitberatung 	
	 /-artikel
106.	Getreidemühlen
107.	 Getreidereinigung
108.	Getreidetrocknung
109.	Gewächshäuser
110.	 Gewinnspiel
111.	 Gewürze
112.	 Glasbau
113.	 Glocken  
	 und Riemen
114.	 Griller/Grillinfos
115.	 Güllebehälter
116.	 Gülletechnik/- 
	 behandlung
117.	 Hackschnitzel/- 
	 beförderung
118.	 Hackschnitzelheizung
119.	 Häcksler
120.	 Hallen-/Stallbau
121.	 Hängematten
122.	Haushaltsartikel/-	
	 geräte
123.	 Hebetraverse
124.	 Heiztechnik/-geräte
125.	Heubelüftung/- 
	 verteiler
126.	Heugeräte
127.	 Hochbeete
128.	 Hochdruckreiniger
129.	 Hoflader
130.	 Holzbau
131.	 Holzbearbeitungs- 
	 maschinen
132.	 Holz-Bündelgeräte
133.	 Holzprodukte
134.	 Holzspalter
135.	 Holzverarbeitung
136.	 Hundeboxen
137.	 Hundezubehör
138.	 Hüte/ 
	 Kopfbedeckungen
139.	 Imkerei/-produkte
140.	 Information/ 
	 Beratung
141.	 Infrarot-Heizungen
142.	 Infrarot-Kabinen
143.	 Insektenschutz
144.	 Isolierungen
145.	 Jagd
146.	 Jagdbekleidung
147.	 Jagdfallen
148.	 Jagdwaffen
149.	 Kachelöfen
150.	Kälberiglu
151.	 Kälbertränketechnik
152.	Kamine/-systeme/-	
	 sanierung
153.	 Käse
154.	 Kehrmaschinen
155.	Kellerbau

156.	Kettenmulcher
157.	 Kinderprogramm
158.	Kipper
159.	 Klauenpflege
160.	Klebstoffe
161.	 (Klein-)kläranlagen
162.	Kleintiere/- 
	 zuchtgeräte
163.	 Kleinwindkraft
164.	 Kommunalgeräte
165.	Kompostierung
166.	Kompressoren
167.	 Kosmetik
168.	Krananhänger
169.	 Krananlagen
170.	 Kransteuerung
171.	 Kreissägen
172.	 Küchen
173.	 Kühlgeräte/- 
	 technik/-räume
174.	 Kuhmatratzen
175.	 Kunst/ 
	 Kunsthandwerk
176.	 Kürbiskernöl
177.	 Kürbiskernprodukte
178.	 Ladewagen
179.	 Landmaschinen
180.	 Landtechnik
181.	 landwirtschaftliche 	
	 Dienstleistungen
182.	 Landwirtschaftliches 	
	 Zubehör
183.	 Laufschienen  
	 für Schubtore 
184.	 Lebensmittel/ 
	 Getränke
185.	 Lederwaren/-pflege
186.	 Leitern
187.	 Lenksysteme
188.	 Lichttechnik
189.	 Liköre
190.	 Lochböden
191.	 Lockmittel
192.	Luft-/Raumreiniger
193.	 Lüftungsanlagen
194.	 Mahl- und  
	 Mischanlagen
195.	Mähwerke
196.	Marktgärtnerei
197.	 Massagegeräte
198.	Matratzen
199.	 Mauertrockenlegung
200.	Melkanlagen/- 
	 maschinen
201.	Messer
202.	Messerschleifer
203.	Milchkühlanlagen
204.	Milchverarbeitung
205.	Minilader
206.	Möbel
207.	Mobilkrane
208.	Motormäher

209.	Motorsensen/-köpfe
210.	 Mulcher
211.	 Musikinstrumente, 	
	 Noten
212.	Musmischer
213.	 Nähmaschinen/-	
	 geräte
214.	 Nahrungs- 
	 ergänzungen
215.	Naturbeobachtung
216.	Naturstein
217.	 Nutztiere
218.	 Obst/- 
	 mühlen/-pressen
219.	 Öfen und Herde
220.	OK Plast Verband
221.	Optik 
222.	Paneele
223.	Passiv-/ 
	 Niedrigenergietechn.
224.	 Pellets-/Pelletsanlagen
225.	Pflanzenschutzgeräte
226.	Pflaster, Verbände
227.	Photovoltaik
228.	Photovoltaik  
	 Großanlagen
229.	Plasma- 
	 Schneidegeräte
230.	Pumpen
231.	 PVC-Planen/-Netze
232.	Quads, ATV
233.	Radiästhesie
234.	Rasenmäher/-pflege
235.	Räucherschränke
236.	Rauchfang/-sanierung
237.	Reifen/- 
	 dichtungssysteme
238.	Reinigungsgeräte/-	
	 produkte
239.	Reitsport/- 
	 anlagenbau
240.	Renovierung
241.	 Revierausstattung
242.	Rinderproduktion
243.	Rollläden
244.	Rückezangen/-wagen
245.	Rundballennetze
246.	Saatgut
247.	Säfte
248.	Sägetechnik
249.	Sämaschinen
250.	Sanierung
251.	Sauna
252.	Schädlingsbe- 
	 kämpfung
253.	Schaf-/ 
	 Ziegenproduktion
254.	Scheitholzanlagen
255.	Schimmelbehandlung
256.	Schlafsysteme
257.	Schleifgeräte
258.	Schmiergeräte/-stoffe

Kategorienverzeichnis
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259.	Schmuck/Uhren
260.	Schneeräumgeräte
261.	Schneidemaschinen
262.	Schuhe
263.	Schusswaffen
264.	Schutzausrüstung
265.	Schweineproduktion
266.	Schweissgeräte/-	
	 technik
267.	Schwimmbad/- 
	 zubehör/- 
	 überdachung/- 
	 umrandung
268.	Seilwinden
269.	Sekt
270.	Sicherheits- 
	 kleidung/-technik
271.	 Sichtschutz
272.	Siebemaschinen
273.	Silagetechnik
274.	Silo/-bau
275.	Siloblockschneider
276.	Silofräsen/- 
	 verteiler/-wagen
277.	Siloplanen/-folien
278.	Silosäcke
279.	Sojatoaster
280.	Solar/-anlagen
281.	 Sonnenschutz
282.	Speichersysteme
283.	Speiseeis
284.	Spielwaren/-geräte
285.	Sprüh- &  
	 Streudrohnen 
286.	Stallbelüftung
287.	Stallböden/-reiniger
288.	Stalleinrichtungen
289.	Stallmiststreuer
290.	Stalltüren/- 
	 tore/-fenster
291.	Stapler
292.	Staubsauger/- 
	 anlagen
293.	Steuerungs- und 	
	 Automatisierungs-	
	 technik
294.	Stiegen/Stufen/		
	 Treppen
295.	Stoff & Leder Sofas 	
	 nach Maß
296.	Strohmühlen
297.	Stromgeneratoren
298.	Stückholzkessel
299.	Suppen
300.	Süßwaren
301.	 Swim Spas
302.	Teilmobile  
	 Hofschlachtung
303.	Teleskoplader
304.	Teleskopstangen
305.	Terrassenböden
306.	Textilien/Mode
307.	Tieflader

308.	Tiergesundheit
309.	Tierhygiene
310.	 Tierzuchtgeräte/- 
	 zubehör
311.	 Tischlerei
312.	 Tore/Toranlagen
313.	 Trachtenbekleidung
314.	 Traktionsketten
315.	 Traktoren
316.	 Tränkebecken
317.	 Transporter
318.	 Treibstoffe
319.	 Trenn- u.  
	 Schleifmittel
320.	Trinkwasseranlagen
321.	 Türen
322.	Überdachungen
323.	Überwachungs- 
	 systeme
324.	Vakuumfässer
325.	Vakuumverpackungs- 
	 maschinen
326.	Ventilatoren
327.	Versicherungen
328.	Vollholzhäuser
329.	Waagen,  
	 Wiegetechnik
330.	Wärmebilddrohnen
331.	 Wärmebildtechnik
332.	Wärmedämmung
333.	Wärmepumpen
334.	Wärmetauscher
335.	Wasserfilter
336.	Weidezaungeräte
337.	Weine
338.	Wellness
339.	Werbung/Marketing/ 
	 Promotion
340.	Werkzeuge
341.	 Whirlpools
342.	Wildprodukte
343.	Windschutzsysteme
344.	Wintergärten
345.	Zäune/Gartenzäune
346.	Zeitschriften/ 
	 Zeitungen
347.	Zelte
348.	Zentralheizung
349.	Ziel-, Pirschstöcke
350.	Zielfernrohre
351.	 Zimmerei
352.	 Zirbenbetten/-produkte
353.	sonstiges:

3 Kategorien sind inkludiert, für jede weitere Kategorie je € 15,- zzgl. 20% Mwst

Kategorienverzeichnis
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Messeordnung bzw. Allgemeine Teilnahmebedingungen der Messe Wieselburg GmbH 
gültig ab September 2025

1. Geltungsbereich
1.1. Die Messeordnung bzw. allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten für 

alle Mietverträge zwischen der Messe Wieselburg GmbH (MESSE) und 
dem Aussteller als Vertragspartner, die im Rahmen der Teilnahme als 
Austeller an Messen und ähnlichen Messeformaten wie Outdoor 
Erlebnistage, BIO Festtage, Kunsthandwerks u.ä., bei welchen die MESSE 
als Veranstalter fungiert, geschlossen werden.

2. Anmeldung und Zulassung
2.1. Die Anmeldung zur Beteiligung erfolgt ausschließlich durch Ausfüllen und 

Einsenden des vorgeschriebenen Anmeldeformulars.
2.2. Nur das offizielle, vollkommen ausgefüllte Anmeldeformular gilt als 

Grundlage für eine Standzuteilung.
2.3. Die bis zu dem genannten Zeitpunkt eingehenden Anmeldungen werden 

nach Maßgabe des vorhandenen Ausstellungsraumes berücksichtigt, 
jedoch behält sich die MESSE das Recht vor, Anmeldungen auch ohne 
Angabe von Gründen und Ausschluss jeglicher 
Schadenersatzverpflichtung abzulehnen. 

2.4. Der Aussteller ist an seine Anmeldung gebunden. 

3. Platz- und Standvergabe 
3.1. Die MESSE ist bemüht, den vom Aussteller in seinem Anmeldeformular 

genannten Spezifikationen zu entsprechen; ein Rechtsanspruch des 
Ausstellers hierauf oder auf einen bestimmten Standort im 
Ausstellungsbereich besteht nicht. 

3.2. Die MESSE behält sich das jederzeitige Recht vor, bereits ausgesprochene 
Platzzuweisungen zu ändern bzw. zu stornieren, ohne dass der Aussteller 
Recht auf Schadenersatz hat. Dies gilt insbesondere wenn seitens des 
Ausstellers Handlungen gesetzt werden, welche als kundenschädigend 
empfunden werden können.

3.3. Wird ein Stand oder eine Ausstellungsfläche nicht termingerecht 
bezogen, steht es der MESSE frei, hierüber anderweitig zu verfügen. 
Bereits bezahlte Entgelte verfallen; Schadenersatz des nicht rechtzeitig 
erschienenen Ausstellers sind ausgeschlossen. Schäden und 
Aufwendungen, die der MESSE durch die Säumnis des Ausstellers 
entstehen, sind von diesem zu ersetzen.

3.4. Die Zuteilung erfolgt nur für die angemeldeten Waren zu der hierfür 
festgesetzten Platzmiete. Wenn seitens des Ausstellers entweder die 
angemeldeten Waren nicht oder verändert, das heißt nicht so wie sie 
zugelassen wurden, gebracht oder die Zahlungstermine nicht eingehalten 
werden, so ist die MESSE unter Ausschluss jeglicher 
Schadenersatzverpflichtung an ihre Zusage nicht mehr gebunden.

3.5. Tausch, Unter- und Weitervermietung der zugeteilten Plätze oder von 
Teilen derselben mit oder ohne Entgelt sind ausnahmslos untersagt und 
haben den sofortigen Verlust des Platzes zur Folge, ohne dass dem 
Aussteller aus diesem Grund ein Schadenersatz zusteht.

4. Zahlungskonditionen
4.1. Der Aussteller bekommt eine Rechnung über die bestellten und 

verpflichtenden Leistungen, welche im Zuge der Anmeldung zustande 
gekommen sind. Mindestens 50% der Rechnung sind sofort fällig, wobei 
die vollständige Bezahlung vor Messebeginn Voraussetzung für den Bezug 
der Ausstellungsfläche und für die Ausfolgung der Messeausweise, 
Parkscheine u.ä. ist. 
Zusätzliche Leistungen können vom Aussteller lt. den Serviceunterlagen 
der MESSE bestellt werden (z.B. Werbeleistungen, Standbauten). Diese 
werden gesondert verrechnet, wobei hier insbesondere bei 
Verbrauchsgütern wie Strom, Wasser etc. eine teilweise oder gänzliche 
Vorauszahlung fällig sein kann. 
Die MESSE ist generell berechtigt, dem Aussteller die geschuldeten 
Leistungen so lange zu verweigern, bis der Aussteller seine finanziellen 
Pflichten gegenüber der MESSE – auch aus früheren Veranstaltungen 
beglichen hat. Zur Sicherung ihrer aus dem Vertragsverhältnis 
resultierenden Forderungen behält sich die MESSE die Geltendmachung 
des gesetzlichen Ausstellerpfandrechtes vor. Eine Haftung für Schäden an 

zurückbehaltenen Gegenständen übernimmt die MESSE nicht. Die MESSE 
ist berechtigt, dem Aussteller elektronische Rechnungen zu stellen.

4.2. Anfallende Bankspesen bei der Überweisung gehen zu Lasten des 
Ausstellers.

4.3. Bei Zahlungsverzug sind die gesetzlichen Verzugszinsen zu entrichten.
4.4. Eine Aufrechnung von Gegenforderungen gegen die fällige 

Standplatzmiete nebst Zuschlägen oder anderen in den getroffenen 
Vereinbarungen begründeten Zahlungsverpflichten ist ausgeschlossen.

5. Ausstellerausweise 
5.1. Die Anzahl der kostenlosen Ausstellerausweise ist im Anmeldeformular 

ersichtlich. 
5.2. Werden darüber hinaus noch weitere Ausstellerausweise benötigt, sind 

diese mit der Anmeldung kostenpflichtig vorab anzufordern.
5.3. Die Ausweise und Karten sind nicht übertragbar. Missbräuchlich 

verwendete Ausweise und Karten werden eingezogen. 
5.4. Lieferanten, die die Aussteller und Betriebe im Messegelände mit Waren 

beliefern, haben für ihre Zusteller einen Lieferanten- Einfahrtsschein zu 
lösen.

6. Ausstellerverzeichnis
6.1. Jeder Aussteller ist verpflichtet, seine Firma sowie die von ihm 

vertretenen Firmen im alphabetischen Ausstellerverzeichnis 
kostenpflichtig einzuschalten. Bei Nichtausfüllung der Anmeldung 
hinsichtlich Pflichteinschaltung erfolgt diese aufgrund der 
Platzanmeldung. Bei Zurücktreten als Aussteller innerhalb von 8 Wochen 
vor Messebeginn bleibt die Einschaltung aus drucktechnischen Gründen 
aufrecht und es sind die Kosten hierfür zu bezahlen.

7. Nutzungsumfang
7.1. Die Ausstellungsplätze werden leer vergeben. 
7.2. Der Aussteller hat den ihm zugewiesenen Standplatz bei Übernahme auf 

seinen ordnungsgemäßen Zustand hin zu überprüfen und allfällige 
Abweichungen vom Vertrags-Soll sofort zu beanstanden; spätere 
Reklamationen sind ausgeschlossen.

7.3. Der Aussteller ist verpflichtet, an der Messe teilzunehmen und den 
Messestand während der Öffnungszeiten mit fachkundigem Personal zu 
besetzen.

8. Technische Standgestaltung
8.1. Die Zulassung zur Teilnahme an der gegenständlichen Messe ist an die 

Einhaltung der im Anmeldeformular genannten Konzeption gebunden. 
8.2. Es obliegt dem Aussteller, den zugewiesenen Platz und die Abtrennungen 

zu benachbarten Ständen zu gestalten. Der Aussteller übernimmt hierfür 
die volle Haftung. Die Weisungen der MESSE sind einzuhalten, 
insbesondere ist die Kojenwandhöhe von 2,5 bis 3,2 m zu beachten. Jeder 
Aussteller hat seinen Stand mit der Firmenaufschrift zu versehen. 
Hallenpfeiler und Wandvorsprünge sind Bestandteil der zugeteilten 
Standflächen, mindern die Standmiete nicht und die Aussteller verzichten 
in diesem Zusammenhang auf die Geltendmachung von 
Mietzinsminderungsansprüchen.

8.3. Für das Festkleben von Teppichen o. ä. auf Ihrem Messestand darf 
ausschließlich doppelseitiges Klebeband verwendet werden, welches 
beim Abbau rückstandsfrei zu entfernen ist. Dieses kann bei der MESSE 
bestellt werden. Sollten andere Klebebänder verwendet werden, werden 
die entstandenen Reinigungskosten an den Aussteller weiterverrechnet. 

8.4. Im Foyer der Halle 3, in der Halle 3 (unterkellert) sowie auf der Brücke 
zwischen Halle 9 und 10 gelten strenge Belastungsgrenzen. Die 
tatsächlichen Belastungsgrenzen sind im Vorfeld mit der technischen 
Leitung abzuklären. Allgemein sind Punktbelastungen durch schwere 
Gegenstände zu vermeiden.

8.5. Ebenfalls ist darauf Bedacht zu nehmen, dass im Bereich der Kabelkanäle 
und Auslassstellen eine wesentlich geringere Tragfähigkeit gegeben ist. 
Allfällige statische Maßnahmen sind jedenfalls mit der MESSE 
abzustimmen.
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8.6. Die Herstellung sämtlicher Flugpunkte/Deckenabhängungen muss im 
Vorfeld der Messe zeitgerecht bei dem dafür zuständigen Vertragspartner 
der MESSE beauftragt werden. Freigabelasten dürfen dabei laut den 
statischen Vorgaben nicht überschritten werden.

9. Strom- und  Wasseranschluss
9.1. In den Hallen und im Freigelände stehen Licht- und Kraftstrom von 230 V 

bzw. 400 V zur Verfügung. Der Stromanschluss darf nur durch den von der 
MESSE beauftragten Messeelektriker erfolgen. 

9.2. Die Anschlussarbeit und der Stromverbrauch werden pauschaliert 
verrechnet.

9.3. In Betrieb vorgeführte elektrische Apparate müssen die gesetzlichen 
Störschutzvorrichtungen besitzen.

9.4. Alle Ausstellenden sind für die Einhaltung der ÖVE-Normen 
verantwortlich. Insbesondere sind die Bestimmungen der OVE/ÖNORM E 
8001-4-740 und die jeweils gültigen Ö-NORMEN einzuhalten. 

9.5. Falls defekte Geräte Schäden verursachen, haften die betreibenden 
Ausstellenden für die entstandenen Schäden.

9.6. Die Stände sind außerhalb der Öffnungszeiten weitestgehend stromlos zu 
halten (Ausnahme: Kühlvitrinen).

9.7. Ausstellende haben die Möglichkeit, sich nach technischer 
Voraussetzung, an das Wasserleitungsnetz der Messe Wieselburg GmbH 
anzuschließen. Für Schäden wird keine Haftung übernommen. 
Wasseranschlüsse dürfen nur durch eine von der MESSE beauftragte 
Installationsfirma oder durch Messepersonal durchgeführt werden. 
Montagekosten und Wasserverbrauch werden durch die MESSE 
pauschaliert verrechnet. Die Messe Wieselburg GmbH haftet nicht für 
einen bestimmten Wasserdruck für die Dauer der Messe. Schäden, die 
durch Wasserdruckschwankungen entstehen, gehen niemals zu Lasten 
der Messe Wieselburg GmbH oder der Installationsfachkräfte. Aus 
sicherheitstechnischen Gründen wird empfohlen, die Hauptabsperrung 
auf dem Messestand täglich zu schließen.

9.8. Das selbständige Eingreifen oder Hantieren in Versorgungsnetzen der 
MESSE ist strengstens untersagt. Die MESSE übernimmt keinerlei Haftung 
für Schäden die aus Leistungsschwankungen, Unterbrechung durch den 
Versorger, höherer Gewalt oder behördlicher Maßnahmen entstanden 
sind.

10. Auf- und Abbau der Stände
10.1. Die genauen Auf- und Abbauzeiten werden zeitgerecht vor der 

Veranstaltung mit der Servicemappe bekanntgegeben. Diese sind strikt 
einzuhalten. 

10.2. Die Stände und Ausstellungsflächen sind termingerecht zu beziehen und 
zu räumen. 

10.3. Ein vorzeitiger Abbau ist im Interesse der Ausstellung nicht gestattet. Bei 
Nichteinhaltung werden € 500,00 als Gebühr verrechnet! 

10.4. Nach Beendigung der Ausstellung ist durch den Aussteller der 
ursprüngliche Zustand wiederherzustellen, insbesondere sind auch 
Beschädigungen der Fußböden Wände und Kojen-Wände, die durch 
Verwendung von z. B. Kunstklebern oder Nägeln entstanden sind, vom 
Aussteller innerhalb der Abbaufrist zu beheben und zur 
Wiederherstellung des Übergabezustandes erforderliche Malarbeiten 
durchzuführen. Sollte der Aussteller dieser Verpflichtung innerhalb einer 
Woche nach Beendigung der Ausstellung nicht nachkommen, erklärt er 
sich damit einverstanden, dass die MESSE auf seine Kosten den 
ursprünglichen Zustand wieder herstellen lässt.

10.5. Bei Überschreitung der Auf- und Abbautermine trägt der Aussteller 
Kosten und Gefahr der dadurch entstandenen Folgen. So kann die MESSE, 
jedoch ohne Haftung, auf Kosten des Ausstellers den Abtransport oder 
die Wegräumung des zurückgebliebenen Ausstellungsgutes veranlassen. 
Der Aussteller ist verpflichtet der MESSE diese Räumungskosten zu 
ersetzen. Ungeachtet dessen ist der Aussteller bis zur Räumung 
verpflichtet der MESSE ein Benutzungsentgelt in Höhe der vereinbarten 
Platzmiete zu bezahlen.

10.6. Ist der Aussteller mit der Erfüllung dieser Pflichten säumig, erfolgt die 
Wiederherstellung auf Kosten des Ausstellers. 

10.7. Ebenso werden nach dem Abbautermin im Ausstellungsgelände 
verbliebene Ausstellungsgüter auf Kosten und Gefahr des Ausstellers 
entfernt.

11. Freigelände, Zeltbauten
11.1. Für das Verankern von Zelten, Abspannungen, Fahnenmasten u.ä. im 

Freigelände ist eine Genehmigung der technischen Leitung der MESSE 
notwendig. Sollten durch das Einschlagen der Nägel ohne Genehmigung 
ein Stromkabel bzw. Wasserleitungen beschädigt werden, haftet der 
Aussteller für die dadurch entstandenen Schäden und auch 
Folgeschäden. Beim Abbau müssen nach dem Herausziehen der Erdnägel 
die Löcher wieder aufgefüllt werden. Bei Asphaltboden mit Asphalt und 
bei Schotterböden mit Schotter. Die Messe Wieselburg GmbH übernimmt 
für Zeltbauten keinerlei Haftung für Personen- oder Sachbeschädigungen. 

11.2. Für Zelte ab 50m² ist die Zeltstatik und die Nutzungsbestimmungen an die 
MESSE vor Messebeginn zu übermitteln. Die Zelte müssen nach dem 
Stand der Technik aufgebaut werden. Das Zeltbuch muss bei den 
Zelthallen zur Überprüfung aufliegen. 

12. Parken
12.1. Außer für fix zugewiesene bezahlte Parkplätze ist das Parken von 

Fahrzeugen jeglicher Art innerhalb des Ausstellungsgeländes am 
Veranstaltungstag verboten. Einfahrende Autos für Zulieferungen usw. 
haben bei der MESSE einen Lieferanten-Einfahrtsschein zu lösen. 

12.2. Das Befahren des Messegeländes mit Fahrzeugen aller Art ist nur an den 
gekennzeichneten Bereichen und Parkplätzen auf eigene Gefahr 
gestattet. Die Einfahrt für Aussteller und deren Personal in das 
Ausstellungsgelände ist nur mit gültigem Ausweis gestattet. Während der 
Veranstaltung ist das Befahren des Ausstellungsgeländes nicht gestattet. 
Die MESSE kann hiervon Ausnahmen machen und eine entsprechende 
Einfahrtsgenehmigung erteilen. Zusätzlich sind Einfahrten für fix 
zugewiesene Parkplätze möglich. 

12.3. Bei zeitlich befristeten Einfahrtsgenehmigungen, auch während der Auf- 
und Abbauzeiten, ist die MESSE berechtigt, eine Einfahrtskaution 
einzuheben, um die maximale Aufenthaltszeit zu befristen und somit 
einen reibungslosen Auf- und Abbau zu ermöglichen. Bei Überschreiten 
der Zeitfrist verfällt die Kaution. 

12.4. Wohnmobile und Wohnwägen dürfen nur mit Genehmigung der MESSE 
am Messegelände stehen. 

12.5. Fahrzeuge über 3,5 t sowie Container, Behälter, Leergut jeglicher Art 
dürfen während der Messeöffnungszeiten nicht am Gelände abgestellt 
werden. Die MESSE ist berechtigt, diese auf Kosten des Besitzers zu 
entfernen. Anfragen über das Abstellen solcher Fahrzeuge bitte an die 
MESSE.

13. Sicherheit und Brandschutz
13.1. Im gesamten Bereich des Veranstaltungsgebäudes samt Freigelände ist 

der Umgang mit offenem Feuer und leicht brennbaren Flüssigkeiten oder 
Elementen strikt untersagt. Die Verwendung von Kerzen, Öllämpchen 
oder Ähnliches als Tischdekoration ist nur mit Zustimmung durch die 
MESSE gestattet. Das Einbringen von Flüssiggasbehältern (Propan – 
Butan) und anderer Druckbehälter und Druckflaschen muss der MESSE 
vorab bekanntgegeben, und die gesetzlichen Sicherheitsvorschriften 
eingehalten werden (Flaschengröße, Lagerung, Sicherheitsattest).

13.2. Vom Aussteller verwendete Dekomaterialen wie z.B. leicht entzündbares 
Material (Papier, Holzwolle, Stroh, Stoff, Schilfmatten usw.) darf 
verwendet werden; müssen jedoch in die Brennbarkeitsklasse B1, Q1 und 
TR1 eingeordnet werden können oder mittels eines rechtlich erlaubten 
und dem Stand der Technik entsprechenden Imprägnierungsmittels 
behandelt werden. Der Einsatz von pyrotechnischen Effekten bedarf der 
ausdrücklichen Erlaubnis durch MESSE. In jedem Fall haftet der Aussteller 
für die gesetzliche Zulässigkeit seiner Gestaltungsabsichten.

13.3. Notausgänge, Feuermelder, Hydranten, Rauchklappen, elektrische 
Verteilungs- und Schalttafeln, Telefonverteiler sowie Heiz- und 
Lüftungsanlagen müssen jederzeit frei zugänglich und unverstellt bleiben. 

13.4. Der Aussteller hat für die Vornahme von Arbeiten ausschließlich fachlich 
qualifiziertes Personal einzusetzen.

13.5. Die MESSE ist befugt, bei Nichteinhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen, einschließlich z. B. jener des Jugendschutzes, durch 
eigene Ordnungskräfte einzuschreiten und Gäste oder Besucher vom 
weiteren Besuch der Ausstellung auszuschließen und/oder sonst 
geeignete Maßnahmen, auch gegenüber Mitarbeitern des Ausstellers, zu 
setzen. Bei grober Missachtung sicherheitsrelevanter Vorschriften ist die 
MESSE befugt, den Stand unverzüglich zu schließen. Ersatzansprüche 
hieraus sind ausgeschlossen.
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14. Bewachung, Versicherung und Haftung
14.1. Die MESSE sorgt für eine allgemeine Aufsicht und Bewachung des 

Messegeländes im Veranstaltungszeitraum lt. Servicemappe.
14.2. Für Personen-, Sachschäden und Diebstahl wird jedoch keine Haftung 

übernommen. 
14.3. Es obliegt den Ausstellern, für Risiken wie Diebstahl, Feuer, 

Umwelteinflüsse usw. durch entsprechende Versicherungen selbst 
vorzusorgen, dies wird dringend nahegelegt.

14.4. Desgleichen haftet die MESSE nicht für Schäden und Ereignisse, die durch 
höhere Gewalt, politische Geschehnisse oder behördliche Verfügung 
verursacht werden. 

14.5. Die MESSE trägt keine Verantwortung und Haftung für Betriebsunfälle 
jeder Art, weder für Beschädigungen von Ausstellergut (Funkenflug, 
Feuer, Wasser usw.) noch für Personenschäden (Besucher oder 
Angestellte des Ausstellers) durch den Betrieb und die Benützung der 
Einrichtungen und ist auch für einen eventuell schlechten Geschäftsgang 
nicht verantwortlich zu machen.

14.6. Der Aussteller haftet für jeden Schaden, den er oder seine Beauftragten 
oder Angestellten an Sachwerten anderer verursachen. Er haftet weiters 
zur Gänze für Unfälle, die durch sein eigenes oder seiner Angestellten 
Verschulden entstehen.

14.7. Der Aussteller verpflichtet sich eine allfällige Rechtsgeschäftsgebühr in 
seine alleinige Zahlungsverpflichtung zu übernehmen und diesbezüglich 
die MESSE vollkommen schad- sowie klaglos zu halten.

15. Direktverkauf
15.1. Der Direktverkauf von angemeldeten Produkten und Dienstleistungen an 

Messebesucher ist gestattet. Andere Produkte oder Dienstleistungen, 
insbesondere gastronomische Dienstleistungen bedürfen einer 
gesonderten Bewilligung. Alle Produkte und Leistungen müssen 
entsprechend dem österr. Preisauszeichnungsgesetz (PrAG) 
ausgezeichnet werden. Die MESSE hat das Recht, den Verkauf von nicht 
angemeldeten Produkten zu untersagen. Das unentgeltliche Bewirten 
von Messebesuchern am Messestand zum Zwecke der Kundenpflege ist 
gestattet. Beachten Sie dazu auch Punkt 19.2.

16. Werbung/Lärmentwicklung/Standfeiern
16.1. Werbeplakate der Aussteller dürfen außerhalb ihrer Plätze und Kojen nur 

mit schriftlicher Zustimmung der MESSE angebracht werden. Flugzettel 
und Werbeschriften dürfen nur vom eigenen Stand aus verteilt werden.

16.2. Beim Abspielen von eigenen Tonbändern und Werbedurchsagen sowie 
Musik- und Radioübertragung am Ausstellungsstand ist auf die anderen 
Aussteller Rücksicht zu nehmen, der Lautstärkenpegel darf 70dB an der 
Grenze des Messestandes nicht überschreiten. Der Aussteller ist selbst 
AKM- pflichtig. 

16.3. Bei Vorführung oder Inbetriebnahme von Maschinen, Öfen etc. sind die 
jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und sind gegen 
das Berühren durch Besucher abzusichern.

16.4. Standfeiern nach Messeschluss am eigenen Messestand müssen 
spätestens 3 Wochen vor Messebeginn bei der MESSE angemeldet 
werden und bedürfen einer Genehmigung.

17. Fotografieren, Filmen
17.1. Die Messe ist berechtigt, Fotografien und Filmaufnahmen vom 

Messegeschehen, den Ständen und Ausstellungsgütern anfertigen zu 
lassen und diese für Werbezwecke oder allgemeine 
Presseveröffentlichungen zu verwenden.

18. Datenschutz
18.1. Der Aussteller erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass seine der 

Messe bekanntgegebenen Daten, zum Zwecke der Bewerbung der 
Veranstaltung, veröffentlicht werden dürfen.

19. Gastronomie/Hygiene/Getränkevertrag
19.1. Stände, die mit offenen Lebensmitteln arbeiten und diese zum Verzehr 

anbieten, müssen eine Handwaschmöglichkeit (mobiles 
Handwaschbecken) im Verkaufsstand installiert haben.

19.2. Getränke sind ausnahmslos bei unserem Partner Wieland (siehe 
Servicemappe) zu beziehen. Die MESSE ist vertraglich verpflichtet Bier 
ausschließlich über die Brauunion zu beziehen. Mit der Anmeldung 
erklärt der Aussteller das genannte Produkt ausschließlich bei der Firma 
Wieland Getränkehandel zu beziehen. Zur Abwicklung des genannten 
Getränkebezugs wird von der MESSE im Vorfeld eine Auflistung aller 
angemeldeten Verkaufsbetriebe an den Vertragspartner bzw. an Dritte 
übermittelt.

20. Reinigung
20.1. Die MESSE sorgt für die Reinigung des Messegeländes und der 

Hallengänge. Restmüll, Papier und Glas ist ausschließlich in den von der 
MESSE bereitgestellten Containern und Müllsäcken zu entsorgen. Die 
MESSE behält sich vor, eine Gebühr für die Müllentsorgung einzuheben. 

20.2. Die Reinigung der gemieteten Standfläche obliegt dem Aussteller und ist 
nur außerhalb der Öffnungszeiten zulässig. 

20.3. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften ist die MESSE berechtigt, die 
entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen. Nach Messeende 
zurückgelassene Standbauelemente, Teppiche, Produkte u.ä. werden von 
der MESSE kostenpflichtig entsorgt.

21. Rücktritt
21.1. Sollte der Aussteller vom Vertrag zurücktreten, so verpflichtet er sich, bis 

acht Wochen vor der Veranstaltung eine Stornogebühr i.d.H. von 50 % der 
angemeldeten Platzmiete, welche mit der Standplatzbestätigung 
gesendet wurde, zu bezahlen. In jedem Falle sind zusätzlich sämtliche 
allfällige sonstige direkte Kosten, welche der MESSE im Zusammenhang 
mit der Teilnahme des Ausstellers an der MESSE bereits angefallen sind, 
zur Gänze zu bezahlen (Anmelde-, Bearbeitungs,- Marketinggebühr, 
Servicepauschale, Rechtsgebühr). Bei späterem Rücktritt sind 100 % der 
Kosten fällig. 

21.2. Die MESSE ist berechtigt den Vertrag aufzulösen, wenn ein Sanierungs- 
oder Konkursverfahren eingeleitet wurde und die Standnutzung nicht 
spätestens 4 Wochen vor Messebeginn durch den 
Verfügungsberechtigten schriftlich bestätigt wurde. Es gelten die oben 
angeführten Stornokosten.

21.3. Aus nicht durch die MESSE verschuldeten und unvorhersehbaren 
Gründen oder im Falle höherer Gewalt ist die MESSE berechtigt, die 
gegenständliche Messe zu verschieben, zu verkürzen oder abzusagen. 
Schadenersatzansprüche hieraus sind ausgeschlossen.

21.4. Der Aussteller ist nicht berechtigt, mit Gegenforderungen gegen die 
Mietzinsforderung der MESSE aufzurechnen, es sei denn, dass die 
Gegenforderung von der MESSE anerkannt oder gerichtlich festgestellt 
wurde. 

22. Vorschriften
22.1. Die Aussteller haben alle orts-, bau- und feuerpolizeilichen Vorschriften, 

die gewerbebehördlichen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen zu 
erfüllen. Die bescheidmäßig festgelegten gesetzlichen Auflagenpunkte 
sind einzuhalten.

23. Schlussvereinbarungen, Gerichtsstand, salvatorische Klausel, 
Gebühren.

23.1. Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich abgeschlossen 
wurden.

23.2. Bei Nichtbeachtung der in der Ausstellungsordnung verbindlich 
festgelegten Vorschriften trägt der Aussteller alle Verantwortung für die 
sich daraus ergebenden Folgen direkter oder indirekter Art. Der 
Veranstalter kann den Stand sofort schließen lassen bzw. die Räumung 
selbst durchführen, ohne dass es der Anrufung gerichtlicher Hilfe bedarf. 
Dies geschieht auf die Kosten und Gefahr des Ausstellers.

23.3. Den Anordnungen der MESSE oder deren Beauftragten ist unbedingt 
Folge zu leisten.

23.4. Für den Fall von Streitigkeiten aus sowie im Zusammenhang mit der 
gegenständlichen Messeordnung sowie im Zusammenhang mit der 
Messe wird die (internationale) Zuständigkeit des für 3250 Wieselburg 
sachlich zuständigen Gerichtes vereinbart. 

23.5. Es gelangt das österreichische Recht zur Anwendung. 
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